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Liebe Genossinnen,
Auch 20 Jahre nach dem Münsteraner Parteitag zur Einführung der Quote, mit der erreicht wurde, dass bei allen Funktionen innerhalb der SPD aber auch bei der Aufstellung für Räte, Kreistage, Landtage, Bundestag und Europaparlament mindestens 40 % Frauen und Männer zu berücksichtigen sind, und nach der entgültigen Festschreibung beim 2003er Parteitag in Nürnberg, wird noch immer von interessierter Seite – meist der männlichen – versucht diese in den §§ 11 Organisationsstatut und 3, 4, 8, 11 Wahlordnung festgelegte und eineindeutig definierte satzungsmäßig festgeschriebene Richtlinie unserer Partei zu unterlaufen.

Die wichtigen Paragrafen zu dieser Beschlusslage unserer Partei sind als Argumentationshilfe hier für euch aufgelistet. Besteht bei den Wahlen in den Ortsvereinen, Unterbezirken und Regionen auf deren Einhaltung. Wahlen, die nicht satzungsgemäß durchgeführt worden sind, können auch für nichtig erklärt (jede kann das Verlangen) oder aber angefochten werden (10 % der Stimmberechtigten). Da es sich aber bei der Nichteinhaltung der einschlägigen Quotenbeschlüsse der SPD um Statutenstreitigkeiten handelt, solltet ihr unbedingt sofort ein Verfahren nach § 21 der Schiedsordnung einleiten.
§ 8 Aufbau der Partei (Organisationstatut Stand: 26. Oktober 2007)
(1) Die SPD gliedert sich in Ortsvereine, Unterbezirke und Bezirke. In dieser Gliederung vollzieht sich die politische Willensbildung von unten nach oben. Die Satzungen der Bezirke können abweichende Bezeichnungen regeln.

(2) Grundlage der Organisation ist der Bezirk, der vom Parteivorstand nach politischer und wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit abgegrenzt wird. …

(3) In Ländern mit mehr als einem Bezirk können … Landesverbände als regionale Zusammenschlüsse gebildet werden, wenn alle Bezirke des Landes zustimmen. Durch die Bildung eines Landesverbandes wird die Eigenschaft der Bezirke als Grundlage der Organisation nicht berührt. …

(4)  …

(5) In Ländern mit einem Bezirk (Landesbezirk) können durch Bezirkssatzung regionale Zusammenschlüsse von mehreren Unterbezirken gebildet werden. Diesen regionalen Zusammenschlüssen kann durch die Bezirkssatzung die Wahl von Delegierten zum Parteitag und von Mitgliedern des Parteirates übertragen werden; außerdem können sie das Recht erhalten, Anträge an den Parteitag zu stellen.

(6) …

(7) Ortsvereine können Distrikte bzw. Ortsabteilungen bilden. Die Mitwirkungsrechte der Mitglieder im Ortsverein und dessen statutengemäße Pflichten bleiben davon unberührt.

§ 10 Arbeitsgemeinschaften und Projektgruppen

(1) Für besondere Aufgaben können auf Beschluss des Parteivorstandes innerhalb der Partei Arbeitsgemeinschaften gebildet werden. … Diese Arbeitsgemeinschaften haben das Antrags- und Rederecht für den Parteitag auf der jeweiligen Ebene. Die Mitarbeit von Personen, die nicht Mitglied der Partei sind, ist möglich.

(2) … Projektgruppen und Foren steht das Antrags- und Rederecht für den Parteitag auf der jeweiligen Ebene zu.

(3) Die Satzungen der Gliederungen können vorsehen, dass Arbeitsgemeinschaften , Projektgruppen, Betriebsgruppen und Foren stimmberechtigte Delegierte zu Parteitagen entsenden dürfen. … darf nicht mehr als ein fünftel der satzungsmäßigen Gesamtzahl der Versammlungsmitglieder mit Stimmrecht ausmachen.

§ 11 Funktions- und Mandatsträger, Quotierung

(1) …

(2) In den Funktionen und Mandaten der Partei müssen nach Maßgabe dieses Statuts und der Wahlordnung Frauen und Männer mindestens zu je 40 % vertreten sein. Die Pflicht richtet sich an das wählende oder entsendende Gremium. Die ‚Quotierung bezieht sich insbesondere auf Mehrpersonengremien, wie Vorstände, geschäftsführende Vorstände, von Vorständen eingesetzte Gremien und Delegationen.
Wahlordnung:

§ 3 Allgemeine Grundsätze
(1) Wahlen sind geheim, soweit satzungsmäßig nicht offen gewählt werden kann. …

(2) …

(3) …

(4) …

(5) Wahlvorschläge müssen die satzungsmäßigen Voraussetzungen erfüllen. Die Personalvorschläge der Vorstände müssen Frauen und Männer mindestens zu je 40 % berücksichtigen.

(6) … Aus den Reihen der Versammlung können zusätzliche Vorschläge unterbreitet werden.
(7) Kandidatinnen und Kandidaten für ein öffentliches Amt haben dem für die Wahl zuständigen Parteiorgan die Art ihrer Einkünfte zu eröffnen und die Satzungsmäßigkeit ihrer Beitragszahlungen glaubhaft zu machen.

§ 4 Verfahren bei Kandidatenaufstellungen
(1) Für die Aufstellung der Kandidaten und Kandidatinnen zu Bundestags-, Landtags und Kommunalwahlen gelten die Bestimmungen der Wahlgesetze und des Organisationsstatuts. Um zu erreichen, dass Männer und Frauen zu mindestens je 40 % in den Parlamenten und kommunalen ‚Vertretungskörperschaften vertreten sind, werden auf allen Organisationsebenen satzungsmäßige Vorkehrungen getroffen; sind keine Vorkehrungen getroffen, gilt Abs. 2 entsprechend. … 
(2) Für die Wahl zum Deutschen Bundestag wird die angemessene Vertretung von Frauen und Männern durch die Aufstellung der Landeslisten gesichert. Die Aufstellung der Landeslisten erfolgt alternierend; eine Frau, ein Mann, beginnend mit dem Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin, jeder 5. Platz kann entweder mit einer Frau oder einem Mann besetzt werden.

(3) …

§ 8 Wahl gleichartiger Parteiämter/Listenwahl

(1) …

(2) Bei einer Listenwahl sind die Kandidatinnen und Kandidaten gewählt, soweit die Quotenvorgaben des §11 Abs 2 des Organisationsstatuts erfüllt werden. Wird die Quote nicht erfüllt, so sind im ersten Wahlgang die Kandidatinnen bzw. Kandidaten des überrepräsentierten Geschlechts nur bis zu ihrer Höchstquote von 60 % gewählt, die Kandidatinnen bzw. Kandidaten des unterrepräsentierten Geschlechts nur, soweit sie mindestens die gleiche Stimmenzahl erreichen wie der oder die erste Nichtgewählte der anderen Gruppe. In einem weiteren Wahlgang sind nur noch die Kandidatinnen bze. Kandidaten des unterrepräsentierten Geschlechts wählbar. …

(3) Kandidieren Vertreterinnen oder Vertreter des unterrepräsentierten Geschlechts nicht in ausreichender Zahl, so kommen Kandidaturen des überrepräsentierten Geschlechts zum Zuge.

(4) …

(5) Delegierte und Ersatzdelegierte dürfen nicht in getrennten Wahlgängen gewählt werden. Ist ein Mitglied einer Delegation verhindert, so rückt der Ersatzdelegierte bzw. die Ersatzdelegierte mit der höchsten Stimmenzahl nach. Ersatzdelgierte, deren Nachrücken mit der Quotenvorgabe des § 11 Abs. 2 des Organisationsstatuts unvereinbar wäre bleiben außer Betracht.

§ 11 Wahlanfechtung

(1) Wahlen können angefochten werden, wenn die Verletzung von Bestimmungen der Parteisatzung, des Parteiengesetzes, der Wahlgesetze oder des Verfassungsrechts behauptet wird und eine solche Rechtsverletzung zumindest möglich erscheint.

(2) Anfechtungsberechtigt sind:

a) Der zuständige Vorstand der betreffenden Gliederung,
b) Die zuständigen Vorstände höherer Gliederungen
c) ein Zehntel der Stimmberechtigten der Versammlung, deren Wahl angefochten wird, wobei auf diejenigen abzustellen ist, die in der Versammlung stimmberechtigt gewesen wären,

d) bei Arbeitsgemeinschaften auch der jeweils zuständige Vorstand der Partei,
e) …

(3) Eine Wahlanfechtung ist binnen zwei Wochen nach Ablauf des Tages, an dem die Wahl stattfand, zulässig. …

(4) Eine Wahlanfechtung ist nur begründet, wenn und soweit der behauptete Mangel Einfluss auf das Ergebnis der Wahl gehabt haben kann.

§ 12 Nichtigkeit von Wahlen

(1) …

(2) Die Feststellung der Nichtigkeit von Wahlen kann von jedem Parteimitglied der betreffenden Gliederung begehrt werden.

Schiedsordnung

V. Verfahren in Statutenstreitigkeiten

§ 21 Verfahren bei Statutenstreitigkeiten

(1) Bei Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung des Organisationsstatuts und der Satzungen sowie der Grundsätze (§ 10 Organisationsstatut) und Arbeitsrichtlinien der Arbeitsgemeinschaften entscheidet, soweit sie im Bereich eines Parteibezirkes entstanden sind, in erster Instanz die Bezirksschiedskommission, sonst die Bundesschiedskommission.

(2) … Antragsberechtigt sind darüber hinaus auch Arbeitsgemeinschaften und regionale Zusammenschlüsse von Gliederungen, soweit sie geltend machen, in eigenen Rechten verletzt zu sein und dies möglich erscheint.
(3) Der Antrag ist bei der Geschäftsstelle der Bezirks- bzw. Bundesschiedskommission schriftlich einzureichen und zu begründen. Die für die Entscheidung erheblichen Urkunden (Satzungen, Protokolle usw.) sind beizufügen. …

Liebe Genossinnen,
wir hoffen, dass diese zugegeben ausgewählten Paragrafen aus Organisationsstatut, Wahlordnung und Schiedsordnung euch bei der Durchsetzung der geschlechtergerechten Besetzung von Parteiämtern und der Erringung von Mandaten weiterhelfen.

Oftmals genügt die Androhung, dass Wahlen angefochten werden könnten, um die Einhaltung der Statuten und Satzungen sicher zu stellen. Wenn alle Argumente nichts helfen, dann müsst ihr den Weg in ein Schiedsverfahren beschreiten. Unser Rat hier nochmals:

Das Verfahren nach § 21 Schiedsordnung (siehe oben) umgehend einzuleiten und der Geschäftsstelle der Landesschiedskommission den Antrag schriftlich und begründet mit Einwurfeinschreiben zustellen.

Parallel dazu euch an den nächst höheren Vorstand zu wenden und ihn auffordern, die Wahl umgehend anzufechten.
Dies immer mit dem Verweis auf die entsprechenden Paragrafen des Organisationsstatuts und der Wahlordnung.
Ihr solltet euch auf jeden Fall mit dem Neudruck des oben genannten Organisationsstatuts, Wahlordnung,  Schiedsordnung und Finanzordnung vom 26. Oktober 2007 ausstatten. Erhalten könnt ihr die Broschüre über eure UB-Geschäftsstellen oder direkt beim SPD-Parteivorstand, Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin, www.spd.de, Art. Nr. 8700000. Nach jedem Bundesparteitag gibt es eine Neuauflage mit den wichtigsten Änderungen. Wichtig ist auch, dass ihr die Satzungen der jeweiligen Gliederung stets griffbereit habt. Die bekommt ihr beim Ortsvereinsvorstand, Unterbezirksvorstand und Landesbezirk NRW jeweils für die angesprochene Gliederung.
Und noch eins: § 9 Aufgaben und Satzungsautonomie der Gliederungen regelt: „(1) Die Gliederungen sichern die Teilhabe ihrer Mitglieder an der politischen Willensbildung. Sie eröffnen ihren Mitgliedern Zugang zu politischen Informationen und Qualifizierungsmaßnahmen. Lasst euch also durchaus einmal Schulen in Sachen Satzungen und Statuten.

Und das Beste zum Schluss: Als Anlage erhaltet ihr die Kopie eines Schreibens der Justiziarin beim Parteivorstand zur Kandidatenaufstellung bei den Kommunalwahlen.  Beachtet dabei besonders den Hinweis auf der zweiten Seite "Wichtig für eine Aufstellung nach dem Reißverschlussprinzip".

Viel Erfolg für die kommenden Wahlen.

Mit freundlichen Grüßen

euer

AsF-Landesvorstand
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